
 
2. Nachtrag zum Durchführungsvertrag vom 09.12.2020 bzw. 15.12.2020 in Verbindung 
mit dem 1. Nachtrag vom 04.05.2022 bzw. 24.05.2022 zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan (mit Vorhaben- und Erschließungsplan) Nummer DA 15 „SO 
Lebensmittelvollsortimenter“ 
 
 
Die Stadt Wermelskirchen, vertreten durch die Bürgermeisterin, Frau Marion Lück, 
Telegrafenstraße 29-33, 42929 Wermelskirchen, 
 
- nachfolgend "Stadt" genannt – 
 
und 
 
die EDEKA Rhein-Ruhr eG, vertreten durch zwei der drei Vorstände Herr Dirk Neuhaus 
und Herr Marco Schäfer und Herr Peter Wagener, Edekaplatz 1, 47445 Moers,  
 
- nachfolgend "Vorhabenträgerin" genannt – 
 
 
 
Hier: Vertragsänderung im Sinne des § 11 Absatz 1 des vorgenannten 
Durchführungsvertrages vom 09.12.2020 bzw. 15.12.2020 
 
 

§ 4 
Durchführungsverpflichtung Vorhaben 

 
Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, spätestens 6 Monate nach dem Inkrafttreten des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nummer DA 15 „SO Lebensmittelvollsortimenter“ einen 
vollständigen und genehmigungsfähigen Bauantrag für das Vorhaben einzureichen. Sie wird 
spätestens 4 Jahre nach Erteilung der jeweiligen Baugenehmigung mit dem Vorhaben 
beginnen und es innerhalb von 6 Jahren nach Erteilung der Baugenehmigung fertig stellen. 
Die Stadt wird die vorgenannten Fristen auf Antrag der Vorhabenträgerin angemessen 
verlängern, sofern gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan oder eine auf seiner 
Grundlage erteilte Baugenehmigung ein Rechtsmittel Dritter eingelegt worden ist. 
 
 
Moers, den 
 
 
             
EDEKA Rhein-Ruhr eG    EDEKA Rhein-Ruhr eG 
 
 
             
Name in Druckbuchstaben    Name in Druckbuchstaben 
 
 
 
Wermelskirchen, den 
 
 
      
Marion Lück 
Bürgermeisterin 


